
Liebe Fahrgäste,

die Rheinbahn möchte Sie schnell und sicher an 
Ihr Ziel bringen und wir wollen, dass sie sich von 
der Rheinbahn gut betreut fühlen.  
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen 
Ihnen für Auskünfte oder bei Problemen gern zur 
Verfügung.

Bitte tragen auch Sie dazu bei, dass Rheinbahn­
fahren angenehm ist und beachten Sie:

• �Rettungswege müssen frei bleiben, im Notfall 	
sollen Helfer diese Wege schnell und problem­
los nutzen können.

• �Betreten Sie keine gesperrten Betriebsbereiche 
und Bahnanlagen, dort ist Ihre Sicherheit 
unmittelbar gefährdet, z.B. durch den 
Fahrbetrieb und elektrischen Strom.

• �Alle technischen Anlagen dürfen weder miss­
bräuchlich benutzt noch beschädigt werden, 
denn Notrufeinrichtungen und Feuerlöscher 
können Leben retten und Reparaturen oder 
Ersatz beschädigter Aufzüge, Rolltreppen, 
Verkaufsautomaten, Entwerter usw. sind für 
Sie unangenehm und für die Rheinbahn teuer.    
Wer dies nicht beachtet, muss 30 EURO zahlen 
und den entstandenen Schaden ersetzen.

Damit Sie sich nicht selbst oder andere gefähr­
den, gilt in den Betriebsanlagen und Fahrzeugen:

• �Hunde sind an der Leine zu führen. Hunde,  
die andere gefährden können – z.B. alle Kampf­
hunde – müssen einen Maulkorb tragen.

• �Der Genuss von Alkohol und anderen Rausch­
mitteln ist untersagt.

Bitte benutzen Sie unsere Betriebsanlagen und 
Fahrzeuge nicht als Ruhe-, Spiel- oder Lagerplatz.

Ohne Genehmigung dürfen weder Plakate ange­
bracht noch Prospekte und Flugblätter verteilt 
oder Waren angeboten werden.

Wegen der Brandgefahr ist im U-Bahnbereich und 
in den Fahrzeugen Rauchen verboten.

Wenn Sie einen Missbrauch bemerken oder sich 
belästigt fühlen, wenden Sie sich bitte an unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese haben 
das Recht, zum Verlassen der Anlagen aufzufor­
dern.

Wir danken für Ihre Hilfe und Ihr Verständnis und 
wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt.

		  Düsseldorf, im April 2006
		  Ihre Rheinbahn

Jedes Haus  
hat seine Ordnung
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Herzlich willkommen bei der Rheinbahn 

Die Rheinbahn möchte Sie schnell und sicher an 
Ihr Ziel bringen und wir wollen, dass Sie sich bei 
uns gut betreut fühlen. Damit sich alle Kunden 
in unseren Bahnhöfen wohl fühlen können, sind 
einige Regeln einzuhalten.

Zur Verhinderung von Gefährdungen und Belästi­
gungen sind verbindlich folgende Regelungen zu 
beachten:

Nicht gestattet ist:

 	Besprühen, Bemalen, Beschriften, Beschmie­
ren, Verschmutzen oder Beschädigen jeglicher 
Ausstattungsgegenstände und Flächen

 	Betreten von abgetrennten Betriebsbereichen 
und den Gleisanlagen

 	Wegwerfen von Abfällen jeglicher Art, z.B. 
Zigarettenkippen und Kaugummis 

 	Rauchen in den Bahnhöfen 

 	Betteln und Belästigen von Personen;  
Durchsuchen von Abfallbehältern

 	Der Verzehr von warmen Speisen und der 
Konsum von alkoholischen Getränken sowie 
von Rauschmitteln im Sinne des Betäubungs­
mittelgesetzes

 	Handel mit Drogen im Sinne des Betäubungs­
mittelgesetzes

 	Fahren mit Zweirädern, Kickboards, Skate­
boards, Inlineskates und Vergleichbarem

 	Missbrauch von Notrufeinrichtungen und  
Feuerlöschern

 	Versperren von Rettungs- und Fluchtwegen; 
Liegen auf dem Boden

 	Lautes Abspielen von Tonträgern

 	Mitführen von nicht angeleinten Hunden und 
von Hunden mit gesteigerter Aggressivität 
oder Gefährlichkeit ohne Maulkorb

Folgendes ist nur nach vorheriger Genehmigung 
durch die Rheinbahn AG gestattet:  

 	Verteilen von Flugblättern, Prospekten und 
Handzetteln 

 	Anbringen von Plakaten und Aushängen

 	Verkaufen und Verteilen von Ware

 	Live-Musik, Auftritte, Veranstaltungen und 
Demonstrationen

 	Gewerbliche Foto-, Film- und Fernseh- 
aufnahmen

 	Durchführen von Befragungen, Sammel- und 
Unterschriftenaktionen 

Bitte beachten Sie:
 	Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. 

Bei Zuwiderhandlung können Regressforde­
rungen für Sicherungsmaßnahmen und Folge­
schäden geltend gemacht werden.

 	Die Benutzung der Anlagen dient der Per­
sonenbeförderung. Personen ohne Fahrab­
sichten kann der Aufenthalt untersagt werden

Verstöße gegen die Hausordnung können fol­
gende Konsequenzen haben: Platzverweis, Straf­
verfolgung und Schadensersatzforderungen.

Für Verschmutzungen werden Reinigungskosten 
von mindestens 20 EUR gem. §5.1 der Beförde­
rungsbedingungen in Rechnung gestellt. Dies gilt 
auch für Verschmutzungen, die durch Hunde ver­
ursacht werden. 

Den Anordnungen der Mitarbeiterinnen und Mit­
arbeitern der Rheinbahn AG und der zur Durchset­
zung des Hausrechts beauftragten Unternehmen 
ist Folge zu leisten.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen 
Ihnen eine angenehme Fahrt. 

			   Düsseldorf, im September 2007
			   Ihre Rheinbahn

Jedes Haus  
hat seine Ordnung
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